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Gericht 

OGH 

Entscheidungsdatum 

20.04.1982 

Geschäftszahl 

5Ob564/82; 1Ob126/97d 

Norm 

ABGB §863 EI; 

ABGB §936 III; 

Rechtssatz 

Die Erklärung, ein Optionsrecht auszuüben, kann grundsätzlich nicht nur ausdrücklich, sondern - wenn sie nicht 
nach der Art des Geschäftes formbedürftig ist - auch schlüssig abgegeben werden. Ob eine schlüssige Ausübung 
des Optionsrechtes vorliegt, ist nach § 863 ABGB zu beurteilen (hier im Zusammenhang mit der Erneuerung 
eines Bestandverhältnisses). 

Entscheidungstexte 

TE OGH   1982/04/20 5  Ob   564/82 

TE OGH   1997/08/27 1  Ob  126/97d 

Rechtssatznummer 

RS0014327 


